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§ 67 VfGG
 VfGG - Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Wahl des Bundespräsidenten, die Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern, zum Europäischen

Parlament und zu den satzungsgebenden Organen (Vertretungskörpern) der gesetzlichen beruflichen

Vertretungen, die Wahlen in die Landesregierung und in die mit der Vollziehung betrauten Organe einer

Gemeinde (im Folgenden Gemeindevorstand genannt) und die Ergebnisse von Volksbegehren,

Volksabstimmungen, Volksbefragungen und Europäischen Bürgerinitiativen können wegen jeder behaupteten

Rechtswidrigkeit des Verfahrens (im Folgenden Wahlverfahren genannt) angefochten werden. Eine solche

Anfechtung (im Folgenden Wahlanfechtung genannt) hat den begründeten Antrag auf Nichtigerklärung des

Wahlverfahrens oder eines bestimmten Teiles desselben zu enthalten.

2. (2)Die Anfechtung der Wahl in die Landesregierung bedarf eines Antrages eines Zehntels der Mitglieder des

Landtages, mindestens aber von zwei Mitgliedern, die Anfechtung der Wahl in den Gemeindevorstand des

Antrages eines Zehntels der Mitglieder des Gemeinderates, mindestens aber von zwei Mitgliedern. Zur

Anfechtung der übrigen im Abs. 1 genannten Wahlen sind Wählergruppen (Parteien) berechtigt, die bei einer

durch die Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahlvorschläge für die angefochtene Wahl rechtzeitig

vorgelegt haben, und zwar durch ihren zustellungsbevollmächtigten Vertreter. Sieht die Wahlordnung keine

derartige Anmeldung von Wahlvorschlägen vor, so richtet sich die Berechtigung zur Anfechtung von Wahlen vor

dem Verfassungsgerichtshof nach den besonderen Bestimmungen solcher Wahlordnungen. Eine

Wahlanfechtung kann auch der Wahlwerber einbringen, der behauptet, dass ihm die Wählbarkeit im

Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt wurde.

3. (3)Der Verfassungsgerichtshof hat einer auf die Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder einer Entscheidung einer

Verwaltungsbehörde oder eines Erkenntnisses oder Beschlusses eines Verwaltungsgerichtes gegründeten

Wahlanfechtung auf Antrag der anfechtenden Partei in sinngemäßer Anwendung des § 85 Abs. 2 erster Satz die

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. § 85 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 und Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

4. (4)Auf das Verfahren über die Aufnahme von Personen in Wählerevidenzen und die Streichung von Personen aus

Wählerevidenzen sind die Bestimmungen dieses Abschnittes über Wahlanfechtungen, die auf die

Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder einer Entscheidung einer Verwaltungsbehörde oder eines Erkenntnisses

oder Beschlusses eines Verwaltungsgerichtes gegründet werden, sinngemäß anzuwenden.
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